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In Hamburg baute auf Initiative des Senats ein Investor in Neugraben-Fischbek schlichtere Wohnhäuser, ohne Aufzüge, teilweise ohne Keller – und ohne Zuschüsse der öffentlichen 
Hand. Die Miete beträgt acht Euro pro Quadratmeter; in Stuttgart bezahlt man für Neubauten das Doppelte. Foto:  Martin Kunze

Hamburger Niedrigmieten als Vorbild?

D ie für das erste Wohnungsbaupro-
jekt im  Cannstatter Neckarpark 
verantwortlichen Bürgermeister 

Peter Pätzold (Grüne/Bau und Umwelt) 
und Thomas Fuhrmann (CDU/Finanzen) 
haben auf den Ausstieg der Landesbau-
genossenschaft Württemberg (LBG) 
reagiert: „Die Bebauung läuft wie geplant 
fort“, teilten sie nach einem 
Bericht unserer Zeitung mit; 
die Baugenossenschaften 
Gartenstadt Luginsland, Bad 
Cannstatt und Münster wer-
den nun zu dritt bis zum Jahr 
2023 in zwei Gebäuden 104 
Wohnungen  erstellen. 

Ein Kritikpunkt waren die 
drastisch gestiegenen Bau-
kosten; dafür zumindest mit 
ursächlich ist  laut LBG der hohe Grund-
stückspreis. Die Stadt hat ihn wegen des 
hohen Anteils von Sozialwohnungen und 
Wohnungen für mittlere Einkommensbe-
zieher allerdings bereits von 2100 auf 1100 
Euro pro Quadratmeter gesenkt. Damit 
liegt der Verkehrswert  in einem ver-
gleichsweise unattraktiven Gebiet zwi-
schen Stadion und Cannstatter Wasen 
aber ebenso hoch wie in gewachsenen 
Stadtteilen. Die Mieten für die etwa 30 bis 
40 nicht geförderten Einheiten, die die 
Genossenschaften frei an ihre Mitglieder 
vergeben können,  müssten  wohl 14 bis 16 

Euro pro Quadratmeter betragen. Das ist 
viel mehr, als sie ihren Mitgliedern heute 
in Neubauten zumuten. Die Bestandsmie-
ten liegen weit darunter.  

Die Diskussion über steigende Grund-
stückskosten zeige, dass es richtig sei, sich  
Gedanken über den Umgang mit dieser 
Entwicklung zu machen, so Pätzold. Er  

verweist auf die Möglichkeit, 
etwa beim Rosensteinviertel 
Erbbaurechte zu setzen. 
„Bauen im Erbbaurecht ist in 
vielen Städten einfach teuer 
und schafft kein bezahlbares 
Wohnen“, sagt hingegen 
LBG-Vorstand Josef Vogel. 
Das sei nur durch den Ver-
zicht auf einen Teil des Ge-
winns möglich. Er lasse in 

seinen Wirtschaftlichkeitsberechnungen 
manchmal die Grundstückskosten außen 
vor und setze für gekaufte Wohnungsbau-
flächen  lange Amortisationszeiten von bis 
zu 70 Jahren an. 

Der SPD-Fraktionschef und OB-Kandi-
dat Martin Körner schlägt nun ein Pilot-
projekt vor, mit dem neue Mietwohnun-
gen für nur  zehn Euro pro Quadratmeter 
ohne Belegungsbindung auf städtischen 
Grundstücken entstehen können. „Aus 
meiner Sicht sollte die Stadt ein solches 
Projekt für die IBA 2027 anmelden“, so 
Körner. Die Detailkonditionen möglicher 

Erbbau- oder Kaufverträge (Bindungsdau-
er der Mieten, Laufzeit) sollten im Bünd-
nis für Wohnen  vereinbart werden.

Der Grundgedanke sei ein  Ausschrei-
bungsverfahren, bei dem der Grund-
stückspreis nicht vorgegeben wird, son-
dern die Miete. Die Bewerber würden auf-
gefordert, auf dieser Grundlage Angebote 
abzugeben, die ein Baukonzept und einen 
Grundstückspreis oder einen leistbaren 
Erbbauzins beinhalten. Die Angebote wä-
ren geringer als der Verkehrswert oder der 
übliche Erbpachtzins.

Der OB-Kandidat verweist auf zwei er-
folgreiche Modellprojekte zum „8-Euro-
Wohnungsbau“ in Hamburg. Dort hat die 
Behörde für Bauentwicklung und Wohnen 
zwei Grundstücke mit 42 sowie 145 Woh-
nungen samt Kita und Gewerbeflächen im 
Rahmen von Modellausschreibungen an   
Investoren  veräußert, die die fertiggestell-
ten und bezogenen kostengünstigen Pro-
jekte als durchaus rentabel bezeichnen – 
und das ohne öffentliche Zuschüsse. Le-
diglich die Annahme von Mitteln der Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau waren zuläs-
sig. Die Mieten können frühestens im 

vierten Jahr nach Bezug um bis zu 30 
Cent pro Quadratmeter alle zwei Jahre er-
höht werden. Die wohnungspolitischen 
und  städtebaulichen Kriterien sind weni-
ger streng. Gefordert ist allerdings min-
destens der Energiestandard KfW 55. Die-
sen fordert das Land Baden-Württemberg  
für alle neuen zu fördernden Vorhaben. 

Die Investoren waren nicht verpflich-
tet, Stellplätze zur Verfügung zu stellen –  
getan haben sie es dennoch. Die Gebäude 
sind in Holzrahmenbauweise erstellt. Man 
setzt auf einfache Tragwerksstrukturen, 
vermeidet Versätze, verzichtet auf Aufzü-
ge, teilweise auf Keller, und vereinheit-
licht Fensterformate. 

Ein ähnliches Projekt hat der Verband 
Immobilienwirtschaft Stuttgart 2018  vor-
gestellt. Erhielte er von der Stadt ein 
Grundstück zu Marktkonditionen, wolle 
er nachweisen, dass man so bauen könne, 
dass eine  Miete von   12,30 Euro pro Quad-
ratmeter auskömmlich wäre. Die Stadt 
müsse dafür ihre „planungsrechtlichen 
Ermessensspielräume voll ausschöpfen“. 
Zwei Jahre später hat sich der Betrag al-
lerdings schon erhöht. 

Bodenwert Die Grundstücke im Rosensteinviertel könnten verliehen 
werden. SPD-Chef  Körner fordert ein Modellprojekt.  Von Jörg Nauke Prinzip Bei einem Erbbau-

recht darf auf einem Grund-
stück auf eine bestimmte Zeit 
gegen Zinszahlung ein Ge-
bäude errichtet werden.  Das 
muss  nach Ablauf der verein-
barten Zeit  nicht entfernt 
werden; der Erbbauberechtig-

te erhält  eine Vergütung für 
den Gebäudewert.

Nachteile Erbbauverträge 
sind häufig an den Verkehrs-
wert der Grundstücke gekop-
pelt. Die Mieten sind mit 
einer Wertsicherungsklausel 

versehen. Das wirkt sich 
mieterhöhend aus. Bei einer  
Beleihung drohen zusätzliche 
Sicherheiten  und höhere Zin-
sen.  Bei abnehmender Rest-
laufzeit wird es schwieriger, 
Kredite für die Modernisie-
rungen zu erhalten. jon

VOR- UND NACHTEILE DES ERBBAURECHTS 

„Bauen im 
Erbbaurecht ist  
teuer und schafft 
kein bezahlbares 
Wohnen.“
Josef Vogel,
LBG-Vorstand

Explosion der Verfahren

H asskriminalität ist in Deutschland 
kein ernst zu nehmendes Prob-
lem. Auf diesen Gedanken könnte 

man zumindest bei einem Blick auf die 
Statistik kommen.  Etwas mehr als 8100 
Fälle sind 2018 staatlich erfasst worden, 
und das bundesweit. Nur zum Vergleich: 
Im gleichen Zeitraum hat die Polizei  na-
hezu 340 000 Ladendiebstähle aufgenom-
men.   Doch die Lebenswirklichkeit ist eine 
andere.   „Hass, Ausgrenzung und Ein-
schüchterung haben teilweise eine demo-
kratiegefährdende Dimension angenom-
men“, sagt der Stuttgarter Generalstaats-
anwalt Achim Brauneisen. Und er rechnet 
mit einer Flut neuer Verfahren, wenn 
denn das Gesetz zur Bekämpfung von 
Hasskriminalität verabschiedet wird.

Im Bezirk der Stuttgarter General-
staatsanwaltschaft, die im Wesentlichen 
in Württemberg zuständig ist, 
hatte es 2018 insgesamt 408 
Verfahren in diesem Bereich 
gegeben. Im vergangenen 
Jahr waren es 470. „Für Ba-
den-Württemberg rechne ich 
künftig mit 10 000 bis 25 000 
Fällen“, sagt Brauneisen. Je nachdem, wie 
sich das Gesetz, das im Augenblick als Re-
ferentenentwurf vorliegt, gestaltet, könn-
ten es auch mehr werden.

Grund für den Anstieg sei  die geplante 
Einführung einer  Meldepflicht von Platt-
formbetreibern.  Facebook und Co. sollen 
Inhalte mit einer möglichen Strafbarkeit 
künftig verpflichtend an das Bundeskrimi-
nalamt melden. Von dort werden die Fälle 
dann den zuständigen Staatsanwaltschaf-
ten weitergeleitet. Das würde alleine in 
seinem Bereich einen personellen Mehr-
bedarf von acht bis zwölf Anklägern erfor-
dern, rechnet Brauneisen.

Auf die  explosionsartige Vermehrung 
der Ermittlungsverfahren kommt Braun-
eisen mit Blick auf das aktuelle Vorgehen.  
Gemäß dem Netzwerkdurchsetzungsge-
setz hätten die Plattformbetreiber vom 
ersten Halbjahr 2018 an bis zum ersten 
Halbjahr 2019 rund 500 000 strafbare In-
halte von in Deutschland registrierten 
Nutzern gelöscht. „Ein Großteil dieser Lö-
schungen käme künftig zur Anzeige“, sagt 
Brauneisen, der die neuen Pflichten für 
Plattformbetreiber gleichwohl für einen 
„richtigen Weg“ hält.  Den Ermittlungsbe-
hörden müsste allerdings dann auch das 
dafür notwendige Personal zur Verfügung 
gestellt werden, damit „das Gesetz nicht 
ins Leere läuft“.

Ebenso wichtig wie genügend  Ermitt-
ler ist nach Ansicht von Achim Brauneisen  
ein konsequentes Vorgehen der Justiz. Im 

Bezirk der Stuttgarter Gene-
ralstaatsanwaltschaft seien 
im vergangenen Jahr 114 Per-
sonen wegen Straftaten ver-
urteilt worden, die dem Be-
reich der Hasskriminalität 
zuzuordnen seien. Die wich-

tigsten Tatbestände dabei seien Volksver-
hetzung und Gewaltverherrlichung sowie 
das Verwenden von Kennzeichen verfas-
sungsfeindlicher Organisationen. Mit 49 
Prozent ist die Hälfte der Fälle mittels 
Internet begangen worden.

Die Anonymität im Netz ist nach An-
sicht des Generalstaatsanwaltes eine gro-
ße Gefahr. „In nahezu der Hälfte der auf 
den sozialen Medien geposteten Fälle 
konnten wir die Anonymität nicht durch-
brechen.“ Zahlreiche Auskunftsersuchen 
der Behörden gingen ins Leere. Hier sei 
noch deutlich Nachbesserungsbedarf vor-
handen.

Gesetz  Der Generalstaatsanwalt rechnet bei Hasskriminalität mit 
einem Anstieg von 400 auf  20 000 Fälle.  Von Christian Gottschalk 

Wichtig ist 
ein konsequentes 
Vorgehen
 der Justiz. 

Tresore halten nicht auf

D er Einkaufsladen eines Sozial-
unternehmens an der Fuchseck-
straße im Stuttgarter Osten  lässt 

eigentlich keine großen Reichtümer ver-
muten. Die zumeist gebrauchte   oder neu-
wertige Kleidung ist für Kundinnen ge-
dacht, die sich auch mit schmalem Geld-
beutel   schöne Mode leisten wollen.   Unbe-
kannte Eindringlinge  hatten in der Nacht 
zum Dienstag indes kein Interesse an 
Kleidung oder Gemeinnützigkeit.  

Die Täter hebelten ein Fenster des im 
Tiefparterre gelegenen Ladens auf und 
drangen in die Räumlichkeiten ein. Wo-
möglich zielgerichtet nahmen sie einen 
Wandtresor des Ladens ins Visier. „Der 
Tresor war zwar festgeschraubt, doch das 
dürfte für die Täter kein Hindernis gewe-
sen sein“, sagt Polizeisprecher Tobias To-
maszewski. Die Unbekannten schraubten 
das Teil ab und ließen es mitgehen. Dabei 
dürften sie mehrere Hundert Euro erbeu-
tet haben.  Das Revier Ostendstraße hofft 
nun unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 - 
35 00 auf Zeugenhinweise. 

Derweil häufen sich die Fälle in Stutt-
gart, bei denen Einbrecher unscheinbare 

Geschäfte und Büros heimsuchen, um 
dort Stahlschränke zu plündern oder am 
Stück mitgehen zu lassen. Relativ einfache 
Ausfertigungen halten die Täter jedenfalls 
nicht auf. In der vergangenen Woche etwa  
drangen Einbrecher in ein Bürogebäude 
an der Steinbuttstraße im Stadtteil 
Mönchfeld ein – und machten nicht viel 
Federlesens. Ein Tresor wurde abtrans-
portiert und aus einem Fenster geworfen. 
Von dort wurde das Beutestück mit einem 
unbekannten Fahrzeug abtransportiert. 

Tags zuvor waren Einbrecher in einer 
Bäckereifiliale an der Seelbergstraße in 
Bad Cannstatt zugange. Die Täter leiste-
ten dabei ganze Arbeit: Erst hebelten sie 
eine Haustür auf, dann montierten sie 
eine weitere Tür ab, um in die Räume der 
Bäckerei zu gelangen. Um den Tresor des 
Geschäfts mitgehen lassen zu können, 
brachen sie diesen mit brachialer Gewalt 
von der Wand. Dabei dürften sie mehrere 
Hundert Euro erbeutet haben.  

Die Tresorknacker  sorgten bereits im 
Januar für mehrere Fälle im Stuttgarter 
Westen und Untertürkheim, wo eine Fir-
ma, ein Kaufhaus und ein Verwaltungsge-
bäude betroffen waren. Auch aus einer 
Wohnung im Stuttgarter Osten ver-
schwand ein Tresor.

Gefasst werden die Tresorknacker sel-
ten.  Ganze fünf  Monate ist es her, als ein 
Einbrecher samt Trennschleifer in einem 
Baumarkt an der Augsburger Straße in 
Untertürkheim gefasst wurde.  Der Mann 
hatte sich vergebens   in den Regalen der 
Sanitärausstellung zu verstecken ver-
sucht.  Er kam in Untersuchungshaft. Un-
geklärt blieb, ob der 27-Jährige zu  einer 
reisenden Bande gehört. Der Mann aus 
Osteuropa hat jedenfalls in Deutschland 
keinen festen Wohnsitz. 

Polizei Kleine Stahlschränke sind in diesen Tagen für Täter in Stuttgart 
eine begehrte Beute.  Von Wolf-Dieter Obst

Sind Wertsachen und Bargeld in einem Tre-
sor wirklich sicher? Foto:  imago/Joko
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